
 

 

 

Der Vorstand der NADA-Schweiz entscheidet über den Bedarf weiterer NADA-TrainerInnen.  

Sofern es Bedarf an weiteren NADA-TrainerInnen gibt, entscheidet der Vorstand der NADA-

Schweiz über die Aufnahme einer Bewerbung für den Trainerstatus.  

Folgende Voraussetzungen sind hierfür nötig. 

Richtlinien zur Erlangung des NADA Trainer Status 

- Fundierte, abgeschlossene Ausbildung (mind. 350 Stunden) aus einem Bereich der 

TCM (z.B. Körperakupunktur, westliche Ohrakupunktur, Shiatsu, Qi Gong) 

- Abgeschlossener NADA-Ausbildungszyklus (Basic I und II, Supervision) 

- Erlangung des NADA Schweiz Zertifikats 

- Mind. 2 Jahre Praxiserfahrung mit der NADA-Akupunktur 

- Einmaliges Begleiten einer kompletten NADA-Weiterbildung in der Funktion einer 

Assistentin, eines Assistenten 

- Durchführung eines kompletten NADA-Kurses unter Supervision eines NADA-Trainers. 

 

 

Richtlinien für die Beibehaltung des NADA Trainer Status 

- Mitgliedschaft in der NADA Schweiz 

- Obligatorische Teilnahme an den Trainertreffen (alle 2 Jahre) 

- Inhalte (NADA-Akupunktur, Zusatzpunkte) und Skripte der NADA Weiterbildung 

müssen mit den Vorgaben des Vorstandes und den Beschlüssen an den Trainertreffen 

übereinstimmen 

- 10 % der Nettoeinnahmen müssen der NADA Schweiz überwiesen werden 

 

Bei Nichteinhalten der Richtlinien kann der Vorstand den NADA-Trainer-Status aussetzen 

bzw. aberkennen. 

Eine betroffene Person kann das Recht wahrnehmen, im Vorstand angehört zu werden. 

Der Vorstand entscheidet abschliessend über das weitere Vorgehen und den Trainer Status.  

 

Diese Richtlinien hat der Vorstand der NADA Schweiz im September 2011 verabschiedet 

und in Kraft gesetzt. Im Januar 2022 erfolgte eine Aktualisierung. 
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